
476 Nachrichten. 

86. 'Studien zur Gesch. der W achszinsigkeit' hat 
.Al. :Meister im Verein mit zwei Schülern in den von 
ihm herausgegebenen Münstersehen Beiträgen zur Ge­
schichtsforschung, N. F., Heft 32 und 33, veröffentlicht 
(:Münster i. W., 1914). Während Meister kurz und all­
gemein die Entstehung der W achszinsigkeit behandelt, 
untersucht Wilh. Ho 11 an d diese Erscheinung am unteren 
Niederrhein, besonders im Stift Xanten (mit 5 .Anlagen von 
1190-1457) und J oh. S c h u I t e im nördlichen Westfalen. 
- Ergänzend tritt hinzu die .Arbeit von Heinr. B r e bau m, 
'Das Wachszinsrecht im südlichen Westfalen bis zum 14. Jh. ', 
mit 33 Urkunden und Regesten von 1279/96-1544, in der 
Zeitschr. für vaterländ. Gesch. und Altertumskunde (West-
falens) 71 (1913), 2 . .Abteilung, S. 1-59. E. :M. 

87. Im XXVIII. Band der Etudes Franciscaines, 
S. 105 ff. gibt R. d e Na n t es eine Darstellung der .An­
fänge des C l a r i s s i n n e n o r d e n s, besonders nach den 
Legenden des Thomas von Celano und dem Bullarium 
Franciscanum, offenbar angeregt durch die Arbeiten von 
Lemmens und Wauer. M. H. 

88. Die zweite .Auflage von Harry Bress1au, Hand­
buch der Ur k u n d e n 1 e h r e ist bis zur Ausgabe der 
ersten .Abteilung des zweiten Bandes fortgeschritten (Leipzig, 
Veit & Co., 1915, 392 S.). Für Wert und Bedeutung dieser 
vö1ligen Neubearbeitung, nicht blossen N euauf1age, kann 
ich auf die Anzeige des ersten Bandes N. A. XXXVIII, 369, 
n. 117 verweisen. Von den Kapiteln des neuen Halbbandes, 
die bis auf das letzte (Urkundensprache) der so wichtigen 
Frage der Entstehung der Urkunden gelten, sind besonders 
die zwei ersten ('Petitionen und Vorverhandlungen' und 
'Handlung und Beurkundung, Stufen der Beurkundung') 
sehr stark umgestaltet. Für das Supplikenwesen wird nicht 
nur die vielfache Literatur der letzten 25 Jahre verarbeitet, 
sondern Bresslau führt unsere Erkenntnis entscheidend 
weiter durch die Verwertung einer Pariser und einer Reimser 
Hs. mit signierten Originalsuppliken Urbans V., Gregors XI. 
und Clemens' VII., deren nähere Bearbeitung noch in 
Aussicht gestellt wird. Im zweiten Abschnitt ist be­
sonders die Konzeptfrage neu gewürdigt. Auch die folgen­
den Abschnitte über 'Fürbitter und Zeugen', über'Formulare, 
Vorurkunden, Akte', über 'das Verhältnis der Nachbildungen 


